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Die Verwaltung wird gebeten die Auslegung des § 24 Abs. 1 der 
Geschäftsordnung des Stadtrates der Stadt Landshut letzter Satz darzulegen. 
Bezieht sich die dort genannte Anforderung auf alle Anträge oder nur auf 

Hausha lts-Anträge? 

Sollte sie sich auf alle Anträge beziehen (auch auf Haushalts-Anträge} steht 

fest, dass die Bedingung seit Jahren nicht eingehalten wurde. 
Dann sollte über die Sinnhaftigkeit und die Außenwirkung eines Passus 
nachgedacht werden, der seit Jahren nicht beachtet wird. 
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